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Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen

Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen

102. Flächennutzungsplanänderung

Planungsausschuss  - 27. Januar 2022
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Anlass der Planung

Für die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen besteht mit der 80. Flächennutzungs-
planänderung aus dem Jahr 2009 ein wirksamer Flächennutzungsplan zur Steuerung der 
Windenergienutzung im Samtgemeindegebiet. 

 drei Sondergebiete (Hustedt, Martfeld, Schwarme)
 Außerhalb sind keine privilegierten Windenergieanlagen (§ 35 (1) Nr. 5 BauGB) zulässig

 (Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB)

Seit Aufstellung der 80. Flächennutzungsplanänderung im Jahr 2009 haben sich eine Reihe 
von Rahmenbedingungen geändert. 

 Auswirkungen der Rechtsprechung
 Technische Weiterentwicklung der Windenergieanlagen
 Änderung in der Raumordnung 
 Änderungen in Fachplanungen
 Tatsächliche Änderungen in der Örtlichkeit

Ziel der Planung ist die planungsrechtliche Anpassung der Realisierungsmöglichkeiten für 
Windenergieanlagen in der Samtgemeinde durch die positive Darstellung von Sonstigen 
Sondergebieten unter Beibehaltung einer Ausschlusswirkung nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB

Anlass der Planung/Städtebauliche Ziele
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Entwurf – Gesamtplan
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Entwurf – Änderungsbereich 1
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Entwurf – Änderungsbereich 2
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Entwurf – Änderungsbereiche 3 und 4
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Entwurf – Textliche Darstellungen
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Verfahren gemäß § 4 (2) BauGB

Im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß  § 4 (2) BauGB wurden insbesondere folgende Anregungen vorgetragen: 

• Belange des Artenschutzes (LK DH)

• Begründungen zu den harten und weichen Tabuzonen gegenüber
Siedlungslagen (LK DH)

• Begründung des substantiellen Raumes / Rotor-in oder Rotor-out Regelung 
(LK DH)

• Prüfung der Ausnutzbarkeit der zusätzlich dargestellten Flächen/Turbolenzen
(LK DH)

• Aspekte des Freihaltekorridors gegenüber einer Gaststättennutzung (LK DH)

• Abstand zwischen Windparks 5 km statt 3 km (LK NI)

• Größere Abstände zu Wohnnutzungen (LK NI)

• Belange des Modelflugplatzes (NLStBV) 
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Verfahren gemäß § 4 (2) BauGB

Im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß  § 4 (2) BauGB wurden insbesondere folgende Anregungen vorgetragen: 

Alle Punkte BUND

• Belange des Artenschutzes (z.B. Fledermauserfassungen)

• Bewertung der Erhebungsergebnisse aus den faunistischen Gutachten

• Bewertung des Denkmals Mellorationskanal

• Bedeutung des Landschaftsbildes/Geestrand

• Bedeutung des NSG Wachendorfer Bruch

• Auswirkungen des Infraschalls

• Abstände zu Siedlungsnutzungen (zu gering)
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Verfahren gemäß § 3 (2) BauGB

Im Zuge der öffentlichen Auslegung gemäß  § 3 (2) BauGB 
wurden vorrangig folgende Anregungen vorgetragen:

• Gesundheitsgefahren durch Schall, Schattenwurf, Infraschall, 
Blicklichter

• Einschränkung der Lebensqualität

• Ortsbildveränderungen

• Eingriffe in Natur und Landschaft

• Wertverlust der Immobilie
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Verfahren gemäß § 3 (2) BauGB

Im Zuge der öffentlichen Auslegung gemäß  § 3 (2) BauGB 
wurden vorrangig folgende Anregungen vorgetragen:

• Aufnahme einer Potentialfläche für eine bestehende Einzelanlage in 
Asendorf (liegt innerhalb einer harten Tabuzone)

• Ergänzung des Sondergebietes Teilbereich 4 (Schwarme), soweit 
sich die militärischen Belange verändern sollten

• Erweiterung des Sondergebietes Teilbereich 3 (Bruchhausen-Vilsen) 
in den Bereich der militärischen Belange für den Rotorbereich
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Feststellung - Gesamtplan



N
W

P
 P

la
n

un
g

sg
es

el
ls

ch
a

ft
 m

b
H

102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Feststellung – Geltungsbereich der Ausschlusswirkung
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Feststellung – Änderungsbereich 1
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Feststellung – Änderungsbereich 2
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Feststellung – Änderungsbereiche 3 und 4 
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Feststellung – Textliche Darstellungen

Textliche Darstellungen 
1. Außerhalb der in dieser 102. Änderung des Flächennutzungsplanes dargestellten Sonstigen Sondergebiete 

zur Steuerung der Zulässigkeit von privilegierten Windenenergieanlagen sind gemäß  

§ 35 (3) Satz 3 BauGB im Geltungsbereich des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bruchhausen-

Vilsen in der Regel keine weiteren Windenergieanlagen gemäß § 35 (1) Nr. 5 BauGB zulässig. Dies betrifft 

sowohl Windparks als auch Einzelanlagen. 

2. Die Ausschlusswirkung gemäß § 35 (3) Satz 3 BauGB für raumbedeutsame Windenergieanlagen gemäß  

§ 35 (1) Nr. 5 BauGB außerhalb der im Rahmen der 102. Flächennutzungsplanänderung dargestellten Sons-

tigen Sondergebiete wirkt nur, soweit keine wirksame Steuerung der Windenergie durch die Landes- oder 

Regionalplanung in Form von Zielen der Raumordnung gemäß § 35 (3) Satz. 3 BauGB besteht. 
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Berechnungen der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
Vergleichsmaßstab: Harte Tabuzonen
Nach Abzug der harten Tabuzonen ergaben sich Potenzialflächen in einer
Größenordnung von ca. 4.222 ha. Die dargestellten Sondergebiete für die
Windenergienutzung in den Änderungsbereichen 1, 2, 3 und 4 weisen eine Größe von
551,7 ha auf. Dies entspricht einem prozentualen Anteil an den Potenzialflächen nach
Abzug der harten Tabuzonen von 13,1 %.
Vergleichsmaßstab: Samtgemeindefläche
Bezogen auf die Samtgemeindefläche von Bruchhausen-Vilsen von ca. 22.707 ha
entspricht der Anteil der dargestellten Flächen 2,4 %.
Vergleichsmaßstab: Regionalisierter Flächenansatz
Für die Samtgemeinde ergibt sich nach Abzug der harten Tabuzonen und der
Waldflächen (FFH Gebiete sind im Samtgemeindegebiet nicht vorhanden) eine
Potenzialfläche von 3.801 ha.
Die dargestellten Flächen in den Änderungsbereichen 1, 2, 3 und 4 weisen eine Größe
von 551,7 ha auf. Dies entspricht einem prozentualen Anteil an den Potenzialflächen
nach Abzug der harten Tabuzonen und der Waldflächen von 14,5 %.
Die Samtgemeinde  Bruchhausen-Vilsen müsste nach dem regionalisierten 
Flächenansatz mindestens 7,05 % (Berechnungsansatz Rotor-out) der Potentialflächen 
darstellen. Bei dem von der Samtgemeinde verfolgten Berechnungsansatz Rotor-in 
ergibt sich ein Erfordernis von 8,56 %.

Substantieller Raum
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Standortkonzept – Positivflächen – harte und weiche Tabuzonen
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Standortkonzept – Positivflächen – harte und weiche Tabuzonen
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Standortkonzept – weitere Überlagerungen
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102. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Standortkonzept – weitere Überlagerungen


